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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Einstimmig habe die SPK-SR beschlossen, nicht auf die Vorlage ihrer
Schwesterkommission einzugehen, die diese ausgearbeitet hatte, um die Kaderlöhne in
Bundes- und bundesnahen Unternehmen zu deckeln. Es sei nicht so, dass die Frage
nach angemessenen Löhnen in der Bundesverwaltung nicht diskutiert werden solle,
führte Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) aus. Ganz im Gegenteil müssten
gerade die in der Öffentlichkeit unter Beobachtung stehenden Verwaltungskader
«Zurückhaltung in Bezug auf die Vergütungspolitik» an den Tag legen. Allerdings sei die
Kommission in Übereinstimmung mit dem Bundesrat zur Überzeugung gelangt, dass die
bestehenden Massnahmen genügten, um Lohnexzesse zu verhindern, wie dies das Ziel
der ursprünglichen parlamentarischen Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) gewesen sei. Insbesondere lehne die SPK-SR zudem die vom Nationalrat
gutgeheissene starre und identische Obergrenze für alle Kader ab. Diese sende ein
falsches Signal, sei praxisfremd und würde letztlich die Wettbewerbsfähigkeit und
Erfolgsaussichten von Unternehmen des Bundes beeinträchtigen. Im Prinzip habe der
Vorstoss sein Ziel bereits erreicht, weil es in der Verwaltung in den letzten Jahren
dadurch zu einer Sensibilisierung gekommen sei und Löhne mit Augenmass gesprochen
würden. Das Nein zur Vorlage sei indes nicht als Freipass für masslose Löhne zu
interpretieren. Da die Finanzdelegation jährlich ein Kaderlohnreporting erhalte, könne
man künftig «ungesunde Entwicklungen» frühzeitig erkennen. Der Gegenantrag für
Eintreten stammte von Paul Rechsteiner (sp, SG). Darüber, dass etwas geschehen
müsse, sei man sich auch in der Kommission noch in der letzten Legislatur einig
gewesen – in der Zwischenzeit hatte die SPK-SR allerdings auch ihre eigene
parlamentarische Initiative Pa.Iv. (17.443) zurückgezogen, mit der sie 2017 inhaltliche
Kriterien zur Steuerung der Lohnpolitik statt Obergrenzen gefordert hätte. Es gehe
nicht an, etwas still und leise zu beerdigen, «nur weil es politisch etwas ruhiger
geworden ist» – so Rechsteiner. Wer einem Bundesunternehmen vorstehe, habe eine
öffentliche Aufgabe und es könne verlangt werden, dass er andere Ziele verfolge, als
«sich die Taschen zu füllen». Dies habe der Gesetzgeber zu regeln. Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützte Rechsteiner und sprach davon, dass eine Abschreibung
nach fünfjährigem Hin und Her kein Ruhmesblatt für die Parlamentsarbeit sei, und
prognostizierte, dass «die Abzockerei (...) munter weitergehen» werde. Es brauche
deshalb einen zweiten Anlauf und Eintreten auf die Vorlage. Finanzminister Ueli Maurer
schloss die Debatte mit der Bekräftigung ab, dass die Ziele der Vorlage in der Tat
eigentlich schon erreicht seien und mit den bestehenden Instrumenten umgesetzt
würden. Zudem wies er darauf hin, dass das Anliegen bei der Swisscom, als
börsenkotiertem Unternehmen sowieso nicht umsetzbar wäre, was zu weiteren
Ungleichheiten führen könnte. In der Folge wurde der Eintretensantrag von Paul
Rechsteiner mit 19 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Damit ging die Vorlage
noch einmal an den Nationalrat zurück. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2021
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2022 war es am Ständerat, über das Schicksal der auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückgehenden Vorlage
für eine Obergrenze für Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen zu
entscheiden. Die SPK-SR empfahl, am ursprünglichen Entscheid festzuhalten, nicht auf
die Vorlage einzutreten und die Idee damit zu begraben. Stefan Engler (mitte, GR)
begründete für die Kommission, dass mit der vom Nationalrat gutgeheissenen Vorlage
zwei Ziele verfolgt würden, die sich nicht vereinen liessen. Es könnten nicht
angemessene Löhne bezahlt werden und gleichzeitig Lohnexzesse gestoppt werden,
weil die Unternehmen, auf die sich die Vorlage beziehe, nicht vergleichbar seien.
Angemessene Bezüge müssten je nach Unternehmen unterschiedlich bemessen und
könnten deshalb nicht mit einer Obergrenze gedeckelt werden. Für die Minderheit, die
für Eintreten plädierte, wehrte sich Daniel Jositsch (sp, ZH). Die Bevölkerung verstehe
nicht, dass ein Bundesrat, mit «454'581 Franken plus eine Spesenpauschale von jährlich
30'000 Franken» lediglich die Hälfte verdiene wie ein Angestellter eines
Bundesbetriebes. Das Argument, dass solche Löhne bezahlt werden müssten, um mit
der Privatwirtschaft konkurrieren zu können, würde nur gelten, wenn ein Beruf lediglich
des Lohnes wegen ausgeübt werde. In diesem Falle würde es ja auch kaum jeweils so

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2022
MARC BÜHLMANN
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viele Anwärterinnen und Anwärter auf ein Bundesratsmandat geben. Die Vorlage könne
zudem in der Detailberatung noch verbessert werden, wenn auf sie eingetreten werde.
Das gleiche Argument brachte neben Hannes Germann (svp, SH) auch Thomas Minder
(parteilos, SH) vor, der die Löhne einiger CEO bundesnaher Betriebe aufzählte, die er
als «stossend und verwerflich» bezeichnete. Auch er empfahl deshalb, der Minderheit
zu folgen. Daniel Fässler (mitte, AI) wiederum warnte vor falschen Signalen, weil eine
Obergrenze ja immer auch ein Anreiz sei, diese auszureizen. Auch Finanzminister Ueli
Maurer plädierte für Nichteintreten. Der Bundesrat teile die Meinung, dass eine
Entlohnung von CHF 1 Mio. die Obergrenze darstellen müsse. Wenn man zum Lohn eines
aktiven Bundesratsmitglieds auch noch dessen Altersrente hinzunehme, dann käme der
bundesrätliche Jahreslohn auch auf etwa CHF 1 Mio. zu liegen und es sei richtig, dass
Bundesangestellte nicht mehr verdienen sollten als ein Regierungsmitglied. Diese
Obergrenze werde freilich aktuell auch überall eingehalten. Nicht nur deshalb brauche
es keine Regelung, sondern auch, weil diese zu starr sei und bei der Gestaltung der
Löhne in den sehr unterschiedlichen Betrieben keinen Spielraum lasse. Insgesamt finde
der Bundesrat, dass der Auftrag bereits erfüllt sei. Er befürchte schliesslich, dass auch
eine Detailberatung keine Verbesserung der Vorlage bringen würde. Seiner Bitte, nicht
auf die Vorlage einzutreten und am ursprünglichen Entscheid festzuhalten, kam dann
eine Mehrheit von 27 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nach. Damit war die Vorlage, fast
sechs Jahre nach ihrer Einreichung, endgültig vom Tisch. 2

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Die politische Steuerung und die Oberaufsicht über Unternehmen mit einem
Grundversorgungsauftrag standen im Mittelpunkt einer von der KVF-SR im November
2020 eingereichten Motion. Die Kommission forderte den Bundesrat dazu auf, ein
eigenes Gesetz für die Betriebe des Service Public – namentlich für SBB, Swisscom,
Schweizerische Post, Skyguide und das öffentliche Radio und Fernsehen – zu schaffen.
Mit den geltenden separaten Gesetzgebungen für die einzelnen Unternehmen seien
einige gewichtige Fragen, beispielsweise betreffend des Zielkonflikts zwischen
Gewinnstreben und Gemeinwohl, noch ungenügend geregelt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war der Ansicht, dass dem
Anliegen im Rahmen der geltenden Regelungen bereits entsprochen werde und das
Parlament über geeignete Möglichkeiten verfüge, sich einzubringen. Er sehe daher
keinen Mehrwert in einem neuen Gesetz.
Die kleine Kammer beugte sich in der Frühjahrssession 2021 über die Motion. Die das
Wort ergreifenden Kantonsvertreterinnen und -vertreter Stefan Engler (mitte, GR), Eva
Herzog (sp, BS) sowie Daniel Fässler (mitte, AI) sprachen sich dabei allesamt für die
Annahme der Motion aus. Zu klären seien insbesondere Fragen rund um
«Staatsleistungen und Markt, von Liberalisierung, von Privatisierung und Subventionen»
(Engler). Ebenso müssten Gewinnverbote, Dividendenvorgaben und
Lohnbeschränkungen diskutiert werden. Nicht zu vernachlässigen seien auch Fragen
rund um die Aufsicht über die Betriebe und die Rolle des Parlaments, welches die
Oberaufsicht über die Bundesverwaltung und den Bundesrat ausübe. Es wurde zudem
darauf hingewiesen, dass es nicht sinnvoll sei, diese Bereiche jeweils nur anhand von
Einzelereignissen – genannt wurde insbesondere die Postauto-Affäre – zu diskutieren.
Es gehe vielmehr darum, eine Übersicht zu schaffen und wichtige Grundsätze
festzulegen. Daher sei eine Mantelgesetzgebung notwendig, welche die
Spezialgesetzgebungen für die einzelnen Konzerne ergänzt. Verkehrs- und
Kommunikationsministerin Sommaruga zeigte in ihrem Votum Verständnis für das
Anliegen der Motion. Sie wies aber darauf hin, dass es sehr schwierig werde, eine solche
Mantelgesetzgebung zu erstellen, da die verschiedenen betroffenen Betriebe des
Service public sehr unterschiedlich ausgerichtet seien. In der anschliessenden
Abstimmung votierte eine deutliche Mehrheit des Ständerats für die Annahme der
Motion (34 zu 8 Stimmen). 3

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Post und Telekommunikation

Im Januar 2021 hatte die KVF-SR beantragt, die Frist für die Umsetzung der
Standesinitiative Jura zum Poststellennetz um zwei Jahre zu verlängern. Die Initiative,
der 2018 Folge gegeben worden war, verlangte, dass die Postkommission PostCom bei
der Schliessung oder Verlegung einer Poststelle einen anfechtbaren Beschluss fassen
soll. Bürgerinnen und Bürger sollen zudem eine Eingabe gegen die Schliessung einer
Poststelle bei der PostCom machen können. Auch müsse die Erreichbarkeit und die
Qualität der postalischen Dienstleistungen generell verbessert werden.
Im März 2021 stimmte der Ständerat dem Ansinnen auf Fristverlängerung seiner
Kommission stillschweigend zu. Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) betonte, man
wolle zuerst die neue Strategie der Post für die Jahre 2021-24 besser kennenlernen und
den Bericht in Erfüllung des Postualtes 19.3532 der KVF-NR abwarten, bevor man
gesetzgeberisch tätig werde. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2021 befasste sich die kleine Kammer mit dem vom Kanton Zürich
geforderten Moratorium für die Schliessung von Poststellen. Kommissionssprecher
Engler (mitte, GR) erläuterte, dass sich die Post seit vielen Jahren in einem
«Spannungsfeld des Gleichgewichts zwischen betriebswirtschaftlichen Anforderungen
und den nicht rentablen Anforderungen des Service public» bewege. Die Initiative des
Kantons Zürich nehme eine legitime Forderung auf. Da das Anliegen jedoch bereits
durch die angenommene Standesinitiative des Kantons Jura abgedeckt werde und die
Post zugesichert habe, die Zahl der Poststellen mittelfristig bei rund 800 zu
stabilisieren, empfehle die KVF-SR die Zürcher StandesInitiative zur Ablehnung. Der
Ständerat schloss sich dieser Haltung an und gab der Initiative stillschweigend keine
Folge. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 6

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 7

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 8

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB SR, 2021, S. 863 ff.; Pa.Iv. 17.442; 24H, 17.9.21
2) AB SR, 2022, S. 64 ff.; Blick, 4.3.22
3) AB SR, 2021, S. 169 ff.
4) AB SR, 2021, S. 37; Medienmitteilung KVF-SR vom 12.1.21
5) AB SR 2021, S. 1429
6) AB SR, 2022, S. 623
7) AB SR, 2022, S. 623
8) AB SR, 2022, S. 623
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